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Zusammenfassung 
Der zweite Teil der Haltungsempfehlungen beschäftigt sich mit der Ge-
sundheitsvorsorge sowie den gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
die Haltung von Schafen und Ziegen, den Transport und die Eingriffe an 
Schafen und Ziegen. Das vorgeschlagene Konzept der Gesundheitsvor-
sorge zielt auf die Entwicklung eines für jede Herde individuellen Ge-
sundheitsplans ab, in dem neben der Abwehr von anzeige- und melde-
pflichtigen Krankheiten gerade auch die chronischen, sich langsam ent-
wickelnden Erkrankungen und ein regelmäßiges Parasitenmonitoring 
Berücksichtigung finden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem frühen 
Erkennen und der Prophylaxe von Erkrankungen. In diesem Zusammen-
hang wird auf den Umgang mit Lahmheiten, die Schur, Tierzukauf und 
Quarantäne sowie die Reinigung und Desinfektion in Schaf- und Zie-
genherden intensiver eingegangen. Zum Transport von Tieren und zu 
Eingriffen bei Tieren liegen mit der Tierschutztransportverordnung und 
entsprechenden europäischen Regelungen detaillierte Vorschriften zu 
diesen Komplexen vor. Die gesetzlichen Bestimmungen und die prakti-
sche Durchführung werden übersichtlich dargestellt. 
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Summary 
The second part of the recommendations deals with the healthcare and 
the regulatory framework for the husbandry of sheep and goats. The 
suggested concept for healthcare aims to develop an individual health 
plan for every flock. This health plan focuses not only on the prevention 
of notifiable diseases, but also on chronic and slow infections as well as 
on parasite monitoring. The emphasis is on early detection of diseases 
and prophylaxis. In conjunction with this, the handling of lameness, 
shearing, animal trade and quarantine as well as cleaning and disinfec-
tion in sheep and goat flocks are intensively discussed. There are de-
tailed federal and European legal regulations concerning the transport 
and the physical well-being of animals. These laws are clearly presen -
ted and advice for their practical implementation is provided. 
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6. Gesundheitsvorsorge 

6.1. Tierärztliche Betreuung 

Aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen bei den einzel-
nen Haltungsformen und Produktionszielen ergeben sich auch 
verschiedene tierärztliche Betreuungsansätze: 

Der Schaf- und Ziegenbestände betreuende Tierarzt sollte 
Kenntnisse zu Schaf- und Ziegenerkrankungen sowie zur Haltung 
kleiner Wiederkäuer besitzen. Bei nicht lösbaren Problemfällen 
sollte er im Interesse des Halters und der Patienten einen Spezia -
listen für kleine Wiederkäuer hinzuziehen. 

Erwerbsmäßige Schaf- und Ziegenhalter sollten mit speziali-
sierten praktizierenden Tierärzten (möglichst Fachtierärzte für 
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schaft/Tier/Tiergesundheit/AnzeigepflichtigeTierseuchen.html. 
nachgelesen werden. 

Meldepflichtige Tierseuchen 

Von den anzeigepflichtigen Tierseuchen werden meldepflichtige 
Tierkrankheiten unterschieden. Meldepflichtige Tierkrankheiten 
sind auf Haustiere übertragbare Krankheiten, die nicht mit staatli-
chen Maßnahmen bekämpft werden, für die jedoch ein Überblick 
über ihr Vorkommen erzielt werden soll. Die meldepflichtigen 
Seuchen können unter http://www.bmelv.de/SharedDocs/Stan- 
dardartikel/Landwirtschaft/Tier/Tiergesundheit/Meldepflichti- 
 geTierseuchen.html nachgelesen werden. Zur Meldung sind die -
jenigen Personen verpflichtet, die diese Krankheiten labordiagnos-
tisch diagnostizieren, sowie Tierärzte, die in Ausübung ihres Be -
rufes eine meldepflichtige Krankheit feststellen. 

Chronische Infektionskrankheiten 

Neben dem Schutz vor Lämmerverlusten und akuten Todesfällen 
ist zum Schutz des Bestandes besonderes Gewicht auf Erkrankun-
gen mit langen Inkubationszeiten zu legen. Diese Erkrankungen 
wie Maedi bzw. Caprine Arthritis und Enzephalitis (CAE), Paratu-
berkulose, Pseudotuberkulose, Lungenadenomatose, Moderhin-
ke, Infektionen mit resistenten Magen-Darm-Strongyliden, dem 
Großen Leberegel, großen Lungenwürmern und anderen chroni -
schen Infektionskrankheiten und Parasitosen stellen oftmals an-
fänglich, wenn sie z. B. durch Zukäufe in die Herde eingeschleppt 
werden, kein sichtbares klinisches Problem dar. Im Betrieb breiten 
sie sich vom Besitzer zunächst unbemerkt schleichend aus, ver-
ursachen jedoch langfristig erhebliche Verluste. Sobald klinische 
Erkrankungen auffallen, ist eine Sanierung meist – wenn über-
haupt – nur noch mit großem finanziellem und personellem Auf-
wand zu erreichen. Zur präventiven Tiergesundheit gehört ganz 
entscheidend dazu, eine erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber sol-
chen schleichend verlaufenden Erkrankungen aufzubauen und 
aufrechtzuerhalten (11). Deshalb empfiehlt es sich zunächst, mit 
geeigneten diagnostischen Methoden festzustellen, ob die jeweili-
gen Infektionen im Betrieb bereits vorliegen. Ist dies der Fall, soll-
te ein Fahrplan erstellt werden, wie damit umgegangen werden soll 
und welches Ziel (Verminderung von Verlusten, Bekämpfung, Sa-
nierung) die einzuschlagenden Maßnahmen haben sollen. Es wäre 
sinnvoll, wenn jeder Betriebsleiter mit seinem betreuenden Tier-
arzt die für den jeweiligen Betrieb notwendigen Maßnahmen fest-
legt. Da häufig mehrere Probleme gleichzeitig bestehen, sollte eine 
erstellte Rangordnung bestimmen, welche Erkrankungen vor-
dringlich bekämpft werden sollen. 

Impfungen 

Prophylaktischen Impfungen ist der Vorzug vor metaphylakti-
schen antibiotischen Behandlungen zu geben. Die Auflagen der 
Tierimpfstoff-Verordnung müssen dabei befolgt werden (5). 

kleine Wiederkäuer) auch auf vertraglicher Basis Mindestbesuche 
vereinbaren, die zusätzlich zu Anforderungen bei auftretenden Ge-
sundheitsproblemen in der Regel zwei- bis viermal jährlich erfol-
gen. Besonders wertvoll ist eine spezialisierte tierärztliche Bera-
tung, wenn eine Bestandssanierung von Maedi-Visna/CAE, Pseu-
dotuberkulose, Paratuberkulose, Lungenadenomatose, Moder-
hinke oder anderen Bestandsproblemen geplant ist und fachlich 
begleitet werden soll. Eine spezielle Form der Betreuung erfolgt in 
fast allen Bundesländern, aber auch in Österreich und der Schweiz 
in Form von Schaf- und/oder Ziegengesundheitsdiensten. Dort 
nehmen auf Schaf- und Ziegenhaltung spezialisierte Tierärzte der 
Tiergesundheitsdienste, die von unterschiedlichen öffentlichen In-
stitutionen getragen werden, der Universitäten, aber auch prakti-
zierende Tierärzte die Beratung und Betreuung der Schafhalter in 
allen Fragen der Haltung, Fütterung und Gesundheitsprophylaxe 
wahr. 

Der betreuende Tierarzt muss in der Lage sein, Abweichungen 
im Gesundheitsstatus einer Herde zu erkennen und zu korrigieren, 
möglichst noch bevor Verluste auftreten. Der Tierarzt ist im ge-
samten Produktionsprozess integriert und übernimmt Aufgaben 
im Bereich der Tiergesundheit (Früherkennung von Erkrankun-
gen und Verringerung von Verlusten), des Tierschutzes und der Le-
bensmittelqualität, aber auch bei der betrieblichen Kosten-Nut-
zen-Optimierung. Schäfer und Ziegenhalter müssen ihrerseits zur 
Zusammenarbeit bereit sein, was die Bereitstellung einer vollstän-
digen betrieblichen Dokumentation einschließt. 

Für sämtliche Anwendungen von Medikamenten an Tieren be-
steht eine Dokumentationspflicht. Eine weitere wichtige Säule in 
der Zusammenarbeit zwischen betreuendem Tierarzt und Land-
wirt ist der Wissenstransfer. Der betreuende Tierarzt und/oder der 
Schaf- und Ziegengesundheitsdienst sollte in Sachen Tiergesund-
heit der wichtigste Ansprechpartner des Tierhalters sein. 

6.2. Individueller Gesundheitsplan für jede Herde 

Der betreuende Tierarzt sollte in Zusammenarbeit und in Abspra-
che mit dem Tierhalter einen Gesundheitsplan für die Herde er-
stellen. Ziel eines Gesundheitsplans ist es keineswegs, den Schaf- 
und Ziegenhaltern etwas vorzuschreiben. Vielmehr soll der Ge-
sundheitsplan einen Fahrplan darstellen, der es dem Schafhalter 
ermöglicht, aus dem unübersichtlichen Dschungel der zahlrei -
chen vorkommenden Erkrankungen und rechtlichen Rahmen -
bedingungen einen vereinfachten Überblick zu gewinnen. Im Ge-
sundheitsplan sollten die zu ergreifenden Monitoringprogramme, 
Hygiene-, Prophylaxe- und Behandlungsmaßnahmen vereinbart 
werden (8). 

Anzeigepflichtige Tierseuchen 

Bei Verdacht auf eine anzeigepflichtige Tierseuche muss der Tier-
halter diesen Verdacht unverzüglich dem zuständigen Veterinär-
amt anzeigen. Die anzeigepflichtigen Seuchen können unter 
http://www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/Landwirt - 
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Impfungen zur Vermeidung von Erkrankungen bei den Läm-
mern können sowohl bei Lämmern selbst als auch als Muttertier-
Schutzimpfungen durchgeführt werden, wobei die vom Muttertier 
gebildeten Antikörper via Biestmilch auf die Lämmer übertragen 
werden. Insbesondere zur Prophylaxe von Clostridienerkrankun-
gen sind Impfungen bei kleinen Wiederkäuern grundsätzlich emp-
fehlenswert. 

Parasitenbekämpfung 

Zu einem Gesundheitsplan gehört auch ein Parasitenmonitoring, 
aus dem sich die jeweiligen Bekämpfungsmaßnahmen gegen En-
do- und Ektoparasiten ableiten. Eine ausschließlich auf regelmäßi-
gen Entwurmungen beruhende Endoparasitenbekämpfung ist ab-
zulehnen, da dies der Gefahr von Resistenzbildungen gegenüber 
Entwurmungsmitteln Vorschub leistet (10). 

Eine parasitologische Kotuntersuchung sollte bei den Mutter-
tieren und den Lämmern regelmäßig durchgeführt werden und 
diese sollten entsprechend dem Befund entwurmt werden. Bei 
Auftreten von Durchfällen sollten nicht nur von den Tieren mit 
Durchfall, sondern besonders auch von mageren Tieren mit fes -
tem Kot Proben zur parasitologischen Kotuntersuchung einge-
sandt werden. Parasitologische Kotuntersuchungen sollten ge-
trennt nach Lämmern, Zutretern und Muttern stattfinden. Nach 
einer Entwurmung sollte der Erfolg der Behandlung durch er -
neute parasitologische Kotuntersuchungen überprüft werden, um 
Resistenzen der Endoparasiten gegenüber dem Entwurmungsmit-
tel frühzeitig zu erkennen. 

Zuchthygiene 

Spätestens vor einer erneuten Belegung sollten alle Muttertiere auf 
ihre weitere Zuchttauglichkeit untersucht werden. Im Einzelnen 
sollten mindestens die Zähne, die Kopflymphknoten, das Euter 
und die Klauen kontrolliert werden. Vor dem Deckeinsatz sollte 
der Bock untersucht werden. Hierzu sollten zumindest Hoden und 
Nebenhoden durchgetastet und der Penis vorgelagert und auf Ver-
letzungen untersucht werden. Außerdem sollten die Klauen und 
Gelenke des Bocks sowie das Gebiss und die Kopflymphknoten vor 
dem Deckeinsatz kontrolliert werden. 

6.3. Klauen 

Lahmheiten bei Schaf und Ziege können aufgrund von infektiö-
sen, traumatischen und orthopädischen Ursachen oder als Symp-
tom systemischer Erkrankungen auftreten und sind aufgrund der 
Vielzahl der möglichen Risikosituationen (geologisches Terrain, 
Vegetation, Fluchtsituationen, Klima) bei der Haltung von Schafen 
im Freien nicht vollständig zu verhindern. Lahmheiten können 
tierschutzrelevant sein, wenn die dadurch verursachten Schmer-
zen und Leiden vom Besitzer oder Betreuer „vorsätzlich oder fahr-
lässig“ „ohne vernünftigen Grund“ aktiv oder passiv zugefügt wer-
den (4). 

Die Beurteilung von Lahmheiten beim Einzeltier erfolgt in der 
Praxis durch Zuordnung definierter Lahmheitsgrade und durch 
die Klauenuntersuchung (12, 13, 16). Eine Beurteilung auf Her-
denebene kann durch Schätzung der Zahl lahmender Tiere und 
durch Untersuchung der Klauen bei einer Stichprobe vorgenom-
men werden. Der zeitliche Verlauf lässt sich anhand des Ernäh-
rungszustandes (Body Condition Score) und sekundärer Sympto-
me wie Dekubitus (offene Brust) und Muskelatrophien oder die 
Bewertung der durch spezifische Klaueninfektionen verursachten 
Läsionen beschreiben. Eine exakte Befunderhebung kann durch 
Untersuchung aller Einzeltiere mit Dokumentation und Bewer-
tung von Klauenbefunden (7) erfolgen. Für die Beurteilung der 
Tierschutzrelevanz ist dies dann erforderlich, wenn kein Konsens 
über die Ergebnisse von Schätzungen erzielt werden kann. 

Klauenpflege, d. h. eine Inspektion der Klauen mit Pflege -
schnitt ist bei allen erwachsenen Tieren in der Regel einmal pro 
Jahr erforderlich, unter Berücksichtigung des rassespezifischen 
Hornwachstums und der haltungsbedingten Abnutzung des Klau-
enhorns auch öfter. Eine Klauenpflege bei Mastlämmern ist nur 
beim Auftreten von Lahmheiten erforderlich, bei Zuchtlämmern 
jedoch anzuraten. 

Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen Klauenpflege und 
dem Auftreten infektiöser Klauenerkrankungen wie Moderhinke 
besteht nicht zwangsläufig. Bei infektiösen Klauenkrankheiten soll-
te der Klauenschnitt zur Diagnose und nicht zur Behandlung ange-
wendet werden. Eine Unterlassung der Klauenpflege führt nicht 
zwangsläufig zu Lahmheiten. Mangelhafte Klauenpflege kann dann 
festgestellt werden, wenn Lahmheiten durch Fehlstellungen und 
Hornrisse als Folge stark deformierter Klauen auftreten. 

Handlungsbedarf beim Einzeltier ist dann gegeben, wenn aku-
te Lahmheiten länger als einen Tag bestehen. Bei wirksamer Be-
handlung von Einzeltieren innerhalb von 3 Tagen ist es möglich, 
die Zahl lahmender Schafe unter 5% zu halten. Wenn dieser Richt-
wert überschritten wird, sind Maßnahmen auf Herdenebene er -
forderlich. 

Beim Vorliegen endemischer Klaueninfektionen lässt sich un-
ter widrigen Umständen die Ausbreitung in der Herde nicht ver-
hindern, sodass die Zahl lahmender Tiere kurzfristig stark an -
steigen kann. Beim akuten Auftreten von Lahmheiten soll unver-
züglich eine Verdachtsdiagnose durch den Betreuer gestellt wer-
den. Sofern keine Selbstheilung spontaner Luxationen oder ge-
ringfügiger Verletzungen zu erwarten ist, ist die Lahmheitsursache 
durch Einzeltieruntersuchung festzustellen und innerhalb der ers-
ten 3 Tage eine entsprechende Behandlung durchzuführen. 

Folgende Maßnahmen können durch den Tierhalter bzw. den 
Tierarzt erfolgen: Pflegeschnitt, Entfernung von Fremdkörpern, 
lokale und systemische Behandlung. 

Lässt sich die Zahl der Lahmheiten durch Einzeltierbehandlung 
nicht begrenzen, sind – je nach Diagnose – Schutzimpfungen, Fuß-
bäder und Herdenbehandlungen erforderlich. In gravierenden 
Fällen ist ein strategisches Vorgehen auf der Grundlage eines Be-
handlungsplans zu empfehlen, der Angaben zu Behandlungszie-
len, Zeitrahmen und Prognose unter Berücksichtigung der logisti-
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schen Möglichkeiten auch im Hinblick auf eine Elimination spe -
zifischer Erreger enthalten soll. 

Ein Nachweis der Maßnahmen und Behandlungen, wie vom 
Arzneimittelgesetz gefordert, kann durch Kennzeichnung der be-
handelten Tiere, Anwendungsbelege sowie innerbetriebliche und 
tierärztliche Dokumentation erfolgen. 

In der Regel ist eine Besserung der Lahmheitsymptome bei Ein-
zeltieren innerhalb von 3–6 Tagen zu erreichen, sodass die Zahl 
lahmender Schafe im Jahresdurchschnitt unter 2% (9), in Hütehal-
tung unter 3% und in Herden mit infektiösen Lahmheiten unter 
5% (62) gehalten bzw. nach akutem Ausbruch infektiöser Lahm-
heiten innerhalb von 3–6 Wochen wieder unterschritten werden 
kann, sofern dies nicht durch besondere Umstände verhindert 
oder begründet wird. 

Das Abklingen der Lahmheitsymptome zeigt das Ende von 
Schmerzen und Leiden an. Eine Kontrolle des Behandlungserfolgs 
im Sinne einer Heilung ist in der Regel 3 Wochen nach der Behand-
lung sinnvoll. Kein vorwerfbares Verhalten liegt vor, wenn trotz 
fachgerechter Behandlung und der Umsetzung tierärztlicher Be-
handlungskonzepte kein ausreichender und termingerechter Be-
handlungserfolg erzielt werden kann. 

Die Aufstallung lahmender Tiere ist nicht zwangsläufig mit 
einer Schmerzlinderung verbunden und nur in besonderen Fäl -
len oder epidemiologischen Situationen vorteilhaft, weil sich ver-
mehrtes Liegen und Futterkonkurrenz im Stall negativ auf das 
Allgemeinbefinden auswirken können. Die im Vergleich zur Wei -
de höhere Belegungsdichte und Stallklimafaktoren begünstigen 
die Vermehrung und Übertragung spezifischer Infektionserreger 
(z. B. der Moderhinke). 

Ein Transport lahmender Tiere ist daher sorgfältig abzuwägen. 
Ein Verladen lahmender Tiere ist nur dann erforderlich und ver-
tretbar, wenn dies zur Behandlung notwendig ist oder über den 
täglichen Weidegang oder Hütebetrieb erheblich hinausgehende 
Strecken zurückgelegt werden müssten. 

6.4. Schur 

Das Wollwachstum eines gesunden Schafes liegt bei etwa 10 cm 
Stapellänge pro Jahr. Durch gezielte Zucht wurde der jährliche Er-
trag der Wollrassen auf bis zu 4 kg pro Jahr (bei Spezialrassen auf 
mehr als 10 kg) gesteigert. Die Wolle hat neben ihrem Wert für den 
Menschen auch eine mechanische und eine isolierende Wirkung 
(Schutz vor Kälte und Hitze) für die Tiere. Ab einer gewissen Sta-
pellänge, die unter unseren klimatischen Bedingungen meist nach 
10–12 Monaten erreicht ist, beginnt sie zu verfilzen und zu ver-
schmutzen. Dann verliert sie die schützende, isolierende Wirkung, 
die Nässe wird gespeichert und es kann zu Auskühlung, damit ver-
bundene Atemwegserkrankungen und auch Hautentzündungen 
kommen. Anstelle der hitzeisolierenden Funktion tritt dann das 
Risiko des tierschutzrelevanten Hitzestaus auf. Die Tiere sind 
durch die Schwere der Wolllast unnötig in der Bewegung einge-
schränkt und belastet. Es steigt zudem die Gefahr eines unbemerk-
ten Hautparasitenbefalls. 

Deshalb müssen die Schafe der Wollrassen sowie Kreuzungstie-
re mindestens einmal im Jahr komplett geschoren werden. Bei 
Bergschafrassen kann auch eine zweimalige Schur pro Jahr not-
wendig sein. Ausgenommen von dieser Regelung sind lediglich die 
Haarschafrassen (z. B. Kamerunschafe, Dorper, Soay, Wiltshire 
Horn, teilweise Gotlandschafe) sowie die Tiere der Nolana-Zucht, 
da sie einen regelmäßigen vollständigen Haarwechsel zeigen. 

Traditionell werden Schafe je nach Region im Herbst vor dem 
Verbringen in den Stall oder aber im Frühjahr/Frühsommer ge-
schoren. Kriterien sind der zur Verfügung stehende Platz im Stall, 
die verbesserte Hygiene der Ablammung (hierfür bietet sich je 
nach Betrieb auch eine zusätzliche Schwanz-Teilschur kurz vor der 
Lammzeit an) sowie ein Schutz der Tiere vor Hitzestau zu der Zeit 
der großen Hitze im Sommerhalbjahr. Wichtig ist bei der Schur in 
der kalten Jahreszeit (November bis März) der Schutz vor plötzli-
chem Kälteeinbruch durch eine mögliche Aufstallung sowie ver-
besserte Zufütterung. Im Falle der Sommerschur kann ein Schutz 
vor starker Sonneneinstrahlung vorübergehend nach der Schur 
notwendig werden. 

Wichtig ist, die Schur durch einen sachkundigen Schafscherer 
durchführen zulassen. Bei der Schur muss mit den Tieren scho-
nend umgegangen werden (1), Verletzungen durch die Schur müs-
sen vermieden werden (14). Die Scherinstrumente sollten von Be-
stand zu Bestand und auch innerhalb einer Herde regelmäßig ge-
reinigt und desinfiziert werden (1, 2), insbesondere zur Vermei-
dung der Übertragung von Ektoparasiten und Pseudotuberkulose. 
Adressen sachkundiger Scherer können bei den Landesschafzucht-
verbänden angefragt werden. Für interessierte Tierhalter werden 
in vielen Bundesländern auch Schurkurse zum Erwerb der Sach-
kunde durchgeführt. 

6.5. Tierzukauf und Quarantäne 

Aus krankheitsprophylaktischer Sicht sollte der Tierhandel auf das 
unbedingt Nötigste reduziert werden. Vor dem Zukauf bzw. der 
Aufstallung neuer Tiere im Bestand sollte der Hygienestatus des 
Herkunftbestandes erfragt werden. Werden Tiere, zumeist Böcke, 
zugekauft, hat die Quarantäne dieser Tiere große Bedeutung für 
den Schutz der Herde. Zur Vermeidung der Übertragung von 
Krankheitskeimen während der Quarantäne sollte sie räumlich ge-
trennt von den übrigen Schafen und Ziegen durchgeführt werden. 
Die Betreuung der Tiere sollte nur durch die dafür unbedingt not-
wendigen Personen erfolgen. Während der mindestens 4-wöchi-
gen Quarantäne sollten zu Beginn und am Ende Gesundheitskon-
trollen durchgeführt werden. Schwerpunkte der Untersuchungen 
sind der Zustand der Klauen (Moderhinke), der Endo- und Ekto-
parasitenbefall (resistente Trichostrongyliden, Räude) und in Sa-
nierungsbetrieben der Maedi-Visna/CAE-, Pseudotuberkulose-, 
Paratuberkulose-und/oder Lungenadenomatose-Status. Gegebe-
nenfalls müssen wirksame Behandlungen und Impfungen erfol-
gen. Weitere Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Herde vor Ein-
schleppung von Krankheitserregern aus der Quarantäne oder dem 
Krankenabteil sind Wechsel der Kleidung, zumindest Wechsel der 

For personal or educational use only. No other uses without permission. All rights reserved.
Downloaded from www.tieraerztliche-praxis.de on 2014-09-02 | IP: 84.191.151.206



Tierärztliche Praxis Großtiere 6/2012 © Schattauer 2012

394 M. Ganter et al.: Empfehlung für die Haltung von Schafen und Ziegen

Fußbekleidung (Stiefel), Nutzung von Desinfektionseinrichtun-
gen und sorgfältige Einhaltung der persönlichen Hygiene (Hände-
waschen). Bei Behandlungen sind die Instrumente zu reinigen und 
zu desinfizieren. 

6.6. Allgemeine Reinigung und Desinfektion 

In der Schaf- und Ziegenproduktion ist die Haltung von robusten 
und gesunden Tieren anzustreben, die gegen die in ihrer natürli-
chen Umwelt vorkommenden Viren, Bakterien, Pilze und Parasi-
ten eine belastbare Resistenz und Immunität aufweisen. Trotzdem 
sind Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen bei Stallhaltung, 
bei Ablammungen im Stall und besonders bei auftretenden Er-
krankungen und Sanierungsmaßnahmen unabdingbar. Richtig 
durchgeführt senken diese Maßnahmen die allgemeine Keimbe-
lastung, vernichten bzw. verringern die Anzahl pathogener Erreger 
und können im Zusammenhang mit einer gut funktionierenden 
Immunabwehr das Haften von Infektionserregern verhindern 
(15). Außerdem steigern sie, z. B. durch Klimaverbesserungen im 
Stall, das allgemeine Wohlbefinden der Tiere. Aus diesem Grund 
soll in Berufsschäfereien und Milchziegenbetrieben die jährliche 
Reinigung und Desinfektion selbstverständlich sein. Ein Verzicht 
darauf kann spätestens in der nächsten Lammzeit zu erhöhten Er-
krankungsraten führen. 

Sofern die Schafe und Ziegen nur im Winter im Stall gehalten 
werden, sollte dieser während des Leerstehens im Sommer entmis-
tet werden. Es empfiehlt sich, die Wände, Stalleinrichtungen und 
Geräte zunächst mit einem Hochdruckreiniger zu säubern und an-
schließend mit einem in der Desinfektionsmittelliste der Deut-
schen Veterinärmedizinischen Gesellschaft anerkannten Desinfek-
tionsmittel zu behandeln. Bei Tiefstreuhaltung auf unbefestigten 
Stallböden muss der Stallboden nach dem Entmisten „besenrein“ 
gereinigt sein. Danach hat sich die Einbringung von Chlorkalk 
oder Branntkalk (0,5 kg/m2 Stallboden) sehr gut bewährt, der am 
besten mit ca. 2 cm frischer Erde bedeckt wird und auf dem nach 
einer Reaktionszeit von 24 Stunden saubere trockene Einstreu ver-
teilt wird. Aus Gründen des Arbeitsschutzes ist auf eine gute Lüf-
tung des Stalls während dieser Arbeiten und vor der Einstallung zu 
achten (18). Chlorkalk und Branntkalk sind wirksame Desinfek -
tionsmittel, können jedoch beim Kontakt mit organischem Mate-
rial bzw. beim Ablöschen Temperaturen entwickeln, durch die 
Stroh entflammt werden kann (16). 

7. Anforderungen an den Transport 

Der Transport von Schafen und Ziegen kann in allen Altersstufen 
nötig sein, z. B. zu weit entfernten neuen Weiden, beim Zu- oder 
Verkauf, nach oder während der Weideperiode in den Stall oder 
zum Schlachthof. Für Transporte, die eine Distanz von 65 km 
überschreiten, ist ein Befähigungsnachweis des Transporteurs er-
forderlich. Einzelheiten sind in der Tierschutztransport-VO (6) 
geregelt. Transportierte Tiere müssen gesund und transportfähig 

sein (3). Sie dürfen nur transportiert werden, wenn sie im Hinblick 
auf die geplante Beförderung transportfähig sind und wenn ge-
währleistet ist, dass ihnen unnötige Verletzungen und Leiden er-
spart bleiben. 

Verletzte Tiere und Tiere mit physiologischen Schwächen oder 
pathologischen Zuständen gelten als nicht transportfähig. Dies gilt 
vor allem in folgenden Fällen: 
● Die Tiere können sich nicht schmerzfrei oder ohne Hilfe be -

wegen. 
● Sie haben große offene Wunden oder schwere Organvorfälle. 
● Es handelt sich um trächtige Schafe und Ziegen in fortgeschrit-

tenem Trächtigkeitsstadium (90% oder mehr, d. h. über 135 Ta-
ge tragend) oder um Tiere, die vor weniger als 7 Tagen nieder -
gekommen sind. 

● Es handelt sich um neugeborene Lämmer, deren Nabelwunde 
noch nicht vollständig verheilt ist. 

● Es handelt sich um weniger als eine Woche alte Lämmer, es sei 
denn, die Tiere werden über eine Strecke von weniger als 
100 km befördert. 

 
In folgenden Fällen können kranke oder verletzte Tiere jedoch als 
transportfähig angesehen werden: 
● Sie sind nur leicht verletzt oder leicht krank und der Transport 

würde für sie keine zusätzlichen Leiden verursachen; im Zwei-
felsfall ist zur Beurteilung ein Tierarzt hinzuzuziehen. 

● Sie werden unter tierärztlicher Überwachung zum Zwecke oder 
nach einer medizinischen Behandlung oder einer Diagnosestel-
lung befördert. Transporte dieser Art sind jedoch nur zulässig, 
soweit den betreffenden Tieren keine unnötigen Leiden zuge-
fügt bzw. die Tiere nicht misshandelt werden. 

 
Der Transport hochträchtiger Schafe bzw. von Neugeborenen mit 
ihrer Mutter zur vorübergehenden Aufstallung ist eine in der Wan-
derschäferei gängige Praxis, wenn klimatische Einflüsse das Wohl-
ergehen der Tiere gefährden. Dieses Vorgehen dient der Vermei-
dung von Leiden und Schmerzen und ist deshalb dem Transport 
zum Zweck einer medizinischen Behandlung gleichzustellen. Um 
solche Transporte möglichst zu vermeiden, sollte die Deckzeit ent-
sprechend geplant werden und/oder vor dem Beginn der Winter-
weide Trächtigkeitsuntersuchungen erfolgen. 

Bei Zweifeln über die Transportfähigkeit kann diese durch ei-
nen Tierarzt untersucht und eventuell festgestellt und bescheinigt 
werden. Sind Tiere so krank oder verletzt, dass ein Transport er-
hebliche zusätzliche Leiden verursacht, müssen sie unverzüglich 
vor Ort behandelt oder getötet werden. Man kann davon ausgehen, 
dass das Fangen, Be- und Entladen der Schafe und Ziegen die größ-
ten Stressoren beim Transport darstellen. Deshalb sollte auf scho-
nende Behandlung geachtet werden. Um Schmerzen und Verlet-
zungen zu vermeiden, dürfen Schafe und Ziegen nicht am Kopf, an 
den Ohren, an den Beinen (mit Ausnahme einzelner Tiere beim 
Fangen aus der Herde mit der Schäferschippe oder Fanghaken), 
am Schwanz oder am Vlies hochgehoben oder gezogen werden. 
Treibhilfen (z. B. Stöcke und Plastiktüten) dürfen nur zum Leiten 
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der Tiere verwendet werden. Elektrische Viehtreiber sind für das 
Treiben von Schafen und Ziegen verboten (3). Beim Verladen soll-
te der Herdentrieb genutzt werden. Hütehunde können je nach 
Ausbildung beim Be- und Entladen nützlich sein. 

Schafe und Ziegen sollten generell beim Transport nicht ange-
bunden werden. Sie dürfen nur in Gruppen bis zu maximal 50 Tie-
ren transportiert werden, wobei in Abhängigkeit vom Lebendge-
wicht bis 0,40 m2 pro Schaf, bei einer Vlieslänge über 2 cm 5% mehr 
Transportfläche vorhanden sein muss. Für Ziegen muss eine Bo-
denfläche von 0,75 m2/Ziege zur Verfügung stehen. Eine Trennung 
von behornten und hornlosen Tieren wird empfohlen. Ein Trans-
port sollte nicht länger als 3–4 Stunden dauern, da Schafe danach 
Anzeichen von Erschöpfung zeigen. Bei genügend Einstreu und 
ausreichendem Platzangebot im Transportfahrzeug sind längere 
Transporte jedoch ohne schädliche Auswirkungen möglich. Bei ei-
ner Wegstrecke > 65 km muss der Transporteur einen gültigen Be-
fähigungsnachweis und eine Zulassung als Transportunternehmer 
besitzen, außer der Transport ist im Rahmen einer jahreszeitlich be-
dingten Wanderhaltung erforderlich und dient z. B. dem Verbrin-
gen zur Sommerweide. Bei Transporten > 8 Stunden (und über 
65 km) muss zusätzlich das Transportfahrzeug von der zuständi-
gen Veterinärbehörde zugelassen sein. Nach der Tierschutztrans-
port-VO (6) sind bei Schafen und Ziegen Transporte von maximal 
8 Stunden erlaubt. Unter bestimmten Voraussetzungen (Tempera-
tur innerhalb des Transportmittels 5–30 ± 5 °C unabhängig ob das 
Fahrzeug steht oder fährt, Tränkevorrichtung für alle Tiere jederzeit 
zugänglich und stets voll funktionsfähig) darf die Beförderungs-
dauer mehr als 8 Stunden betragen. Die Transporte von erwachse-
nen Tieren müssen jedoch nach spätestens 14 Stunden, Transporte 
von nicht abgesetzten Lämmern bereits nach 9 Stunden für eine 
1-stündige Pause zur Wasser- und Futteraufnahme unterbrochen 
werden und dürfen nur für maximal 9 weitere Stunden fortgesetzt 
werden. Ausreichende Luftzuführung ist von großer Bedeutung. 

8. Eingriffe am Tier 

Nach § 6 Abs. 1 des Tierschutzgesetzes (TschG) (4) ist das vollstän-
dige oder teilweise Amputieren von Körperteilen (...) oder Zerstö-
ren von Organen oder Geweben eines Wirbeltieres verboten. Das 
Verbot gilt nicht, wenn  
● der Eingriff im Einzelfall nach tierärztlicher Indikation geboten 

ist oder (...) 
● zur Verhinderung der unkontrollierten Fortpflanzung, soweit 

tierärztliche Bedenken nicht entgegenstehen, zur weiteren Nut-
zung und Haltung des Tieres eine Unfruchtbarkeit vorgenom-
men wird. 

 
Eingriffe sind grundsätzlich durch den Tierarzt vorzunehmen! 

Grundsätzlich besteht Betäubungspflicht bei schmerzhaften 
Eingriffen. Die Betäubung ist dem Tierarzt vorbehalten.  

Ausnahmen von der Betäubungspflicht bei schmerzhaften Ein-
griffen gelten: 

● für das Kastrieren von unter 4 Wochen alten männlichen Scha-
fen und Ziegen sofern kein von der normalen anatomischen 
Struktur abweichender Befund vorliegt [§ 5 (3) Nr. 1 TschG] 

● für das Kürzen des Schwanzes von unter 8 Tage alten Lämmern 
[§ 5 (3) Nr. 3 TschG] 

● für das Kürzen des Schwanzes von unter 8 Tage alten Lämmern 
mittels elastischer Ringe [§ 5 (3) Nr. 4 TschG] 

 
In diesen Fällen darf der Eingriff von anderen Personen mit ent-
sprechender Sachkunde vorgenommen werden. 

8.1. Kennzeichnung ohne Betäubung 

Die Kennzeichnung ohne Betäubung darf nur von einer sachkundi-
gen Person durchgeführt werden, zugelassen sind Ohrmarken, Mikro-
chips oder Ohrtätowierungen. Das Kerben der Ohren ist verboten (4). 

8.2. Kastration 

Die Verwendung elastischer Ringe zum Zwecke der Kastration ist 
gemäß § 6 Abs. 2 TschG verboten. Über 4 Wochen alte Tiere dürfen 
nur von einem Tierarzt unter Betäubung kastriert werden (4). 

8.3. Schwanzamputation 

Da das Kupieren durch Aufsetzen eines mit einer Spezialzange ge-
spreizten Gummirings zwischen zwei Wirbeln nach dem Tier-
schutzgesetz bei Lämmern innerhalb der ersten Lebenswoche oh-
ne Anästhesie erlaubt ist (4), kann dieser Eingriff von sachkundi-
gen Personen durchgeführt werden. Das Aufsetzen des Gummi-
rings muss auf der Höhe zwischen zwei Wirbeln erfolgen. Die Stel-
le, an der der Gummiring platziert wird, sollte sauber sein. Eine 
Reinigung und Desinfektion des Bereichs ist empfehlenswert. Zur 
Vorbeuge eines Befalls mit Fliegenmaden kann eine zusätzliche 
Schwanzschur während der Weidesaison sinnvoll sein. Zusätzlich 
können die Schwänze und die Hintergliedmaßen um den Genital-
bereich und das Euter von Mutterschafen, die zur Bedeckung sowie 
zur Geburt kommen, geschoren werden. Wenn kupiert wird, soll-
te dies so geschehen, dass der verbliebene Anteil des Schwanzes bei 
weiblichen Tieren zumindest die Scham bedeckt. Bei Böcken soll 
zumindest der Anus bedeckt sein. 

Gründe für das Kupieren: 
● Hygiene beim Decken und beim Lammen in Abhängigkeit von 

der Rasse und den Haltungsbedingungen 
● Verhinderung von Schwanzverletzungen bei Lämmern und von 

Penisverletzungen bei Böcken während des Deckaktes 
● Schlachthygiene 
● Schurhygiene 
 
Eine Verringerung des Risikos des Befalls mit Fliegenmaden wird 
durch das Kupieren nicht sicher erreicht (17). 

Verschmutzte Analregionen und Schwänze sind nicht zwangs-
läufig Folge unzureichender Tierbetreuung oder Behandlung, son-
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dern können auch bei sachgerechter Haltung bei Beweidung von 
frischem und feuchtem Aufwuchs vorliegen. 

8.4. Enthornung von Ziegen 

Ein generelles Enthornen von Ziegen und Schafen ist nach dem be-
stehenden Tierschutzgesetz (4) verboten, weil im Gegensatz zur 
Enthornung der Kälber die Ziegen und Schafe in der Ausnahme -
regelung nach § 5 (3) Abs. 2 nicht erfasst werden. 
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